
Beschlussempfehlung und Bericht des Rechts- und Europaausschusses – Drucksache 4/1698 –
Das Wort zur Berichterstattung hat der Vorsitzende desRechts- und Europaausschusses Herr Krumbholz.
Bodo Krumbholz, SPD: Frau Präsidentin! Meine sehrverehrten Kolleginnen und Kollegen! Ihnen liegen auf derDrucksache 4/1698 die Beschlussempfehlung und derBericht des Rechts- und Europaausschusses zum Fünf-ten Änderungsgesetz des Gerichtsstrukturgesetzes vor.Diese Beschlussempfehlung ist in unserem Ausschusseinstimmig angenommen worden. Zuvor gab es die eben-falls einstimmigen Voten der mitberatenden Ausschüssedes Sonderausschusses und des Finanzausschusses.
Der Gesetzentwurf sieht für geeignete Bereiche dieMöglichkeit vor, anstelle des Widerspruchsverfahrenszugleich Klage zu erheben und damit ein Verwaltungsver-fahren zu verkürzen. Die geeigneten Bereiche sind hier imBereich des Baurechts, im Bereich von Verfahren nachdem Emissionsschutzgesetz und im Fischereirecht. Soweit, so gut. 
Wir haben als Ausschuss die abschließende Beratungam 6. April 2005 durchgeführt und am 13. April 2005 –eine Woche später – wurde das neue Landesfischereige-setz verkündet, so dass in unserer Beschlussempfehlungdiese neuen Regelungen des Landesfischereirechts nochnicht enthalten sind. Darin ist noch das „alte“ Fischerei-gesetz enthalten und aus diesem Grunde beantrage ich,die Beschlussempfehlung hier erneut an den Rechts- undEuropaausschuss zu überweisen, um dieses neue Lan-desfischereigesetz einzuarbeiten. 
Die Ausschussberatung soll am 9. Juni stattfinden undauf der Landtagssitzung im Juni könnte dann die Ände-rung des Gerichtsstrukturgesetzes abschließend beratenund beschlossen werden. – Ich bedanke mich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und einzelnen Abgeordneten der CDU – Angelika Gramkow, PDS: Gut, okay.)
Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, HerrAusschussvorsitzender.
Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprachenicht vorzusehen. Ich sehe und höre dazu keinen Wider-spruch, dann ist das so beschlossen.
Im Rahmen der Berichterstattung ist gemäß Para-graph 50 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Landtagesdie Rücküberweisung dieses Gesetzentwurfes und derBeschlussempfehlung des Rechts- und Europaausschus-ses sowie die Durchführung einer Dritten Lesung beantragtworden. Hierüber lasse ich zunächst abstimmen. Wer derRücküberweisung an den Rechts- und Europaausschussund der Durchführung einer Dritten Lesung zuzustimmenwünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. – 

(Dr. Ulrich Born, CDU, undHarry Glawe, CDU: Wir sind sehr dafür.)
Wer stimmt dagegen? – Stimmenthaltungen? – Das istnicht der Fall. Damit ist die Rücküberweisung des Gesetz-entwurfes und der Beschlussempfehlung des Rechts-und Europaausschusses sowie die Durchführung einerDritten Lesung einstimmig angenommen worden.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3: ZweiteLesung und Schlussabstimmung des Gesetzentwurfes

der Landesregierung – Entwurf eines Ersten Gesetzes zurÄnderung des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-V o r p o m m e r n , auf Drucksache 4/1445, und hierzu dieBeschlussempfehlung und den Bericht des Umweltaus-schusses auf Drucksache 4/1707.
Gesetzentwurf der Landesregierung:Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zweite Lesung und Schlussabstimmung)– Drucksache 4/1445 –
Beschlussempfehlung und Bericht des Umweltausschusses – Drucksache 4/1707 –

Das Wort zur Berichterstattung hat die Vorsitzende desUmweltausschusses Frau Birgit Schwebs. 
Birgit Schwebs, PDS: Frau Präsidentin! Meine Damenund Herren! Die uns heute in Zweiter Lesung vorliegendeNovellierung des Landeswassergesetzes ist eine Haus-aufgabe, die uns die EU und der Bund bereits vor länge-rer Zeit aufgegeben haben.
Bis zum 22. Dezember 2003 war die Richtlinie 2000 desEuropäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik,die von uns kurz als Wasserrahmenrichtlinie bezeichnetwird, in nationales Recht umzusetzen. Der Bund ist seinerUmsetzungspflicht fristgemäß mit der siebenten Wasser-haushaltsgesetznovelle vom 18. Juni 2002 nachgekom-men und hat damit wesentliche Elemente zur Regelung andie Länder gegeben, weil dem Bund an dieser Stelle nurdie Rahmengesetzgebungskompetenz zusteht.
Nachdem dem Umweltausschuss im Dezember desletzten Jahres der Gesetzentwurf überwiesen worden ist,hat er sich in vier Ausschusssitzungen und in einerAnhörung mit der Problematik beschäftigt. Problematischerschienen den Abgeordneten im Prinzip drei Punkte:Zum Ersten war es das Problem der Kostenfolgeabschät-zung. Diese ist insofern problematisch, als dass dieUmsetzung der Wasserrahmenrichtlinie kein einmaligerAkt ist. Im Gegenteil, wir haben gerade die erste Etappeder Umsetzung geschafft, in der die Daten über die Fließ-gewässer des Landes erhoben wurden. Diese Datenerhe-bung, so haben wir gehört, ist im Großen und Ganzenabgeschlossen. Sie wurde unter anderem auch durch dasMitwirken der Wasser- und Bodenverbände erleichtert.Bis zum Dezember 2009 müssen nun Maßnahmepläneaufgestellt werden, die dann umgesetzt werden sollen,um im Jahr 2015 möglichst schon einen guten ökologi-schen Zustand der Fließgewässer des Landes zu errei-chen. Circa 3.000 Kilometer Fließgewässer im Land wer-den zu sanieren sein. Auch das haben wir in den Aus-schussbefassungen gelernt. 
Diese Zeitabfolge und der Maßnahmeumfang erklärenauch den Umstand, dass das Umweltministerium sichanfangs schwer damit tat, die Kosten auf Heller und Pfen-nig genau abzuschätzen. Wie hoch die tatsächlichenKosten sein werden, wenn die Maßnahmeprogramme lau-fen, und eventuell auch im Verlaufe ihrer Umsetzung nochkorrigiert werden müssen, das kann wohl heute niemandkonkret abschätzen. Dennoch legte das Umweltministeri-um nach der Beratung des Gesetzentwurfes im Finanz-ausschuss eine grobe Kostenabschätzung zur Umset-
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zung der Wasserrahmenrichtlinie bis 2009 vor. Damitkonnten die Kosten – und das sind keine Investitions-kosten, sondern Kosten für Monitoring und für die Erar-beitung von Managementplänen bis 2009 – vorsichtiggeschätzt werden. Bezahlt werden sollen die Mehrkostenaus dem Haushalt des Umweltministeriums, insbesonde-re aus der Abwasserabgabe. 
Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle explizit nocheinmal darauf hinweisen, dass die Wasserrahmenrichtliniedie Mitgliedsstaaten grundsätzlich zur Anwendung desKostendeckungsprinzips verpflichtet. Vielleicht ist es jamöglich – und ich denke, wir alle hoffen darauf –, denneuen landwirtschaftlichen Strukturfonds ELER zu nut-zen, denn die praktische Umsetzung der Verbesserungder Wassergüte passt in seine Förderkulisse.
Ein weiterer Diskussionspunkt in den Ausschussbera-tungen war – und auch dieses wurde in der Anhörungmoniert – die Verordnungsermächtigung für das Umwelt-ministerium nach Paragraph 2 Absatz 3 des Gesetzent-wurfes, in deren Folge das Umweltministerium Rechtsver-ordnungen erlassen kann. Diese Ermächtigung für dasUmweltministerium ist auf die Durchführung von binden-den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft und zurUmsetzung von internationalen Vorschriften begrenzt, umim Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes die Gewässer imLand ordentlich zu bewirtschaften und zu schützen. 
Befürchtet wurde insbesondere von der Opposition undden kommunalen Verbänden, dass das Ministerium dieseVerordnungsermächtigung dazu nutzen könnte, die Was-serrahmenrichtlinie nicht 1:1 umzusetzen. Diesen Befürch-tungen hat sich die Mehrheit der Abgeordneten im Aus-schuss nicht angeschlossen. Und last, but not least disku-tierte der Ausschuss auch darüber, ob mit der Novellierungdes Landeswassergesetzes Konnexität greift oder nicht.Zu dieser Problematik lag uns die Stellungnahme desInnenministers vor, der durch den Innenausschuss beauf-tragt worden war, die Konnexitätsfrage zu prüfen. DerInnenminister hat festgestellt, dass derzeit bei der Umset-zung von EU- und Bundesrecht keine Kompetenzzuwei-sungen durch den Landesgesetzgeber zu Lasten der Kom-munen feststellbar sind, ein Konnexitätsfall also nicht vor-liegt. Dieser Auffassung ist zuerst der Innenausschusseinstimmig und nach erneuter Diskussion des Problemsauch der Umweltausschuss mehrheitlich gefolgt.
Meine Damen und Herren, das Land Mecklenburg-Vor-pommern, die Kommunen und auch die Bürgerinnen undBürger haben in den vergangenen 15 Jahren schon 14 Mil-liarden Euro in den Gewässerschutz investiert, insbeson-dere in die Sanierung von Abwasserbeseitigungsanlagen.Dennoch reichte diese Summe bisher nicht aus, um denhohen Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie zugenügen. Aber wir können nach der Datenerhebung zuRecht hoffen, dass die kostenträchtigsten Maßnahmen zuihrer Umsetzung hinter uns liegen. 
Mit der heutigen Verabschiedung des novellierten Lan-deswassergesetzes schaffen wir die rechtlichen Grundla-gen für die folgenden Schritte bei der Umsetzung der Vor-gaben durch die EU. Ich bitte deshalb um Ihre Zustim-mung.

(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der PDS und Harry Glawe, CDU)
Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, FrauAusschussvorsitzende.

Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauervon zehn Minuten für jede Fraktion vereinbart. Ich seheund höre dazu keinen Widerspruch, dann ist das sobeschlossen. Ich eröffne die Aussprache.
Ums Wort gebeten hat zunächst der Umweltministerdes Landes Mecklenburg-Vorpommern Herr ProfessorDr. Methling.
Minister Dr. Wolfgang Methling: Frau Präsidentin!Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ausschuss-vorsitzende Frau Schwebs hat bereits darauf hingewie-sen, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf europäi-sches Recht und Bundesrecht in Landesrecht umgesetztwerden soll und damit Regelungsaufträge, die den Län-dern zugewiesen worden sind, erfüllt werden.
Ich will auch zu den drei Komplexen etwas sagen, dieFrau Schwebs angesprochen hat, und eine kurze Bewer-tung dazu vornehmen. Das betrifft das Konnexitätsprinzipals zentralen Diskussionspunkt in den Ausschüssen, zumTeil auch bei den Anhörungen, die Kostenfrage und dieVerordnungsermächtigung für das Umweltministerium.Wir haben dazu die Stellungnahmen des Innenministeri-ums zur Kenntnis genommen. Der Innenausschuss hatzum Konnexitätsprinzip festgestellt, dass mit den Aufga-ben zur Erstellung einer Bestandsaufnahme sowie Maß-nahmeprogramme und Bewirtschaftungsplanerarbeitungzunächst ausschließlich das Land zuständig ist und inso-fern keine Konnexität vorliegt. Für die weiteren Arbeits-stufen, die auf uns zukommen, sind im Moment – zumin-dest aus den Kompetenzzuweisungen – keine Konne-xitätsfragen zu begründen. Wir haben deshalb auch aufabstrakte vorbeugende Kostenregelungen verzichtet, weilkeine konkreten Zahlungsverpflichtungen daraus erwach-sen würden und das Konnexitätsprinzip ohnehin existiertund bereits gesetzlich geregelt ist.
Was die Kostenschätzung anbelangt, so haben wirdiese entsprechend für die Aufgaben bis 2009 vorgenom-men. Für das Jahr 2006 wurde für die Umsetzung derWasserrahmenrichtlinie sowie für die Gewässerüberwa-chung ein Finanzvolumen von 1,3 Millionen Euro identifi-ziert. Dieses gilt auch in etwa in der Größenordnung fürdie Jahre 2007 bis 2009. Die Mehrbedarfe für 2005 unddie folgenden Jahre werden durch Umschichtung aus Mit-teln der Abwasserabgaben gedeckt. Im Übrigen werdendie Haushaltsansprüche des Umweltministeriums erfülltund bei den Haushaltsberatungen dann Eingang finden.
Was die Ermächtigungsnormen für das Umweltministe-rium betrifft, will ich noch einmal darauf verweisen, dassalle anderen deutschen Bundesländer eine solche Verord-nungsermächtigung für die oberste Wasserbehördehaben und Mecklenburg-Vorpommern damit nur derRegelung der anderen Länder entspricht. Im Übrigen willich darauf hinweisen, dass es bereits eine Verordnungser-mächtigung im Landeswassergesetz gibt, die von derLandesregierung noch nie missbraucht worden ist. Unddie jetzige Verordnungsermächtigung ist eigentlich einge-schränkter, weil sie sich auf die Umsetzung der Wasser-rahmenrichtlinie 1:1 bezieht. Insofern sind solche Be-fürchtungen wirklich nicht am Platze.

(Beifall Angelika Gramkow, PDS)
Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union istdas größte Projekt ihrer Mitgliedsstaaten, das es jemals inder Wasserpolitik gegeben hat. Die neue Richtlinie undihre innerstaatliche Umsetzung garantieren, dass Ober-

Landtag Mecklenburg-Vorpommern – 4. Wahlperiode – 57. Sitzung am 25. Mai 2005 3335



flächengewässer und Grundwasser durch Chemikalienund andere Schadstoffe möglichst wenig belastet wer-den. Sie garantieren, dass Flüsse, Seen und Küstenge-wässer in einen guten ökologischen Zustand gebrachtwerden und dann in diesem Zustand erhalten werden. AlleVerbesserungsmaßnahmen werden auch den Meeren, inunserem Falle also der Ostsee, zugute kommen.
Die Wasserrahmenrichtlinie verankert europaweit zweineue Gedanken: Zum einen bilden Gewässer mit ihremEinzugsgebiet eine Einheit. Das heißt, Grundwasser,Oberflächenwasser, Auen und Küstengewässer stehen inWechselwirkung miteinander. Das haben bisher schonalle gewusst, aber praktisch in der Umsetzung in derGesellschaft nicht beachtet. Die Richtlinie berücksichtigtdamit stärker als bisher die ökologische Funktion derGewässer als Lebensraum für unterschiedliche Pflanzenund Tiere. Sie bezieht auch Ziele des Naturschutzes mitein. Zum anderen bewirkt vorbeugender Gewässerschutzletztendlich mehr und ist langfristig preiswerter als einReparaturbetrieb, bei dem die Politik stets nur aufbekannte Gefahren und Schäden an den Gewässern rea-giert. Es kommt darauf an, vorbeugend zu wirken, undjetzt kommt es darauf an, Vorsorge zu betreiben. Dazu istdie EU-Wasserrahmenrichtlinie geeignet und die Umset-zung im Lande wird dazu beitragen. Ich bitte Sie deshalb,dem Gesetzentwurf zuzustimmen. – Herzlichen Dank.

(Beifall Heinz Müller, SPD, Ute Schildt, SPD,und Birgit Schwebs, PDS)
Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, HerrUmweltminister.
Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Jarchow vonder Fraktion der SPD.
Hans-Heinrich Jarchow, SPD: Frau Präsidentin!Meine Damen und Herren! Über Sinn und Notwendigkeitdieses Gesetzes ist in der Ersten Lesung ja ausführlichgesprochen worden und ich erspare mir daher an dieserStelle weitere Ausführungen.
Wie sind nun die Beratungen im federführenden Aus-schuss – im Umweltausschuss – und in den mitberaten-den Ausschüssen verlaufen? Meine Damen und Herren,ich kann einschätzen, erfreulicherweise, weitgehend dis-sensfrei. Die 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgabenin diesem Gesetzentwurf wurde zumindest nicht in Fragegestellt. Die mitberatenden Ausschüsse haben die Annah-me des Gesetzentwurfes empfohlen. Der Empfehlung desInnenausschusses, eine notwendige formale Änderungdes Paragraphen 318 Absatz 4 im Zusammenhang mitdem Landesdatenschutzgesetz vorzunehmen, ist in derBeschlussempfehlung des Umweltausschusses zurAnnahme des geänderten Gesetzentwurfes entsprochenworden.
Die am 23. Februar 2005 durchgeführte öffentliche An-hörung des Umweltausschusses erbrachte im Wesentli-chen zwei kritische Ansatzpunkte gegenüber dem Ge-setzentwurf:
Erstens. Die Konnexität sei gegeben. 
Zweitens. Die im Gesetzentwurf verankerte Verord-nungsermächtigung, die für das Umweltministerium, dieDurchführung in den Rechtsakten der EuropäischenUnion und zur Umsetzung von internationalen Vereinba-rungen erforderlichen Vorschriften zu erlassen, würde dieparlamentarische Kontrolle aushebeln. 

Zum Thema Konnexität haben die Vorsitzende undauch der Minister ebenfalls sehr ausführlich ausgeführt. Inder Frage der Verordnungsermächtigung für die obersteWasserbehörde glaubte die CDU nun endlich, ein Haar inder Suppe gefunden zu haben, und forderte, die Verord-nungsermächtigung jeweils von der Zustimmung desLandtages abhängig zu machen. Das heißt im Klartext,jede Verordnung mit Vorschriften zur Durchführung vonbindenden Rechtsakten der EU und zur Umsetzung voninternationalen Vereinbarungen müsste ein parlamentari-sches Verfahren durchlaufen. 
Meine Damen und Herren, damit das hier noch einmalklar wird: Diese Vorschriften sind vor allem technischerNatur. Es sind Vorschriften über qualitative und quantita-tive Anforderungen an Gewässer, über die Einhaltung derAnforderungen, ihre Kontrolle und Überwachung, überden Bau und Betrieb von Anlagen, über Messmethodenund Verfahren und so weiter. Die Verordnungsermächti-gung für die oberste Wasserbehörde im genannten Zu-sammenhang ist gängige Praxis, wie das der Herr Minis-ter hier auch schon betont hat. Kein anderes Bundeslandbeschäftigt damit ein Parlament.
Nun, meine Damen und Herren von der CDU, verbalimmer voran mit Deregulierung und Entbürokratisierung,aber wenn es konkret wird, entpuppen sich Ihre Maximenleider als Mogelpackung. Darum merke: Nicht überall, wobei der CDU Deregulierung und Entbürokratisierungdraufsteht, ist sie auch drin!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD –Zuruf von Vincent Kokert, CDU)
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit derVerabschiedung dieses Gesetzes ist erst ein Etappenzielbei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie erreicht.Bis Ende 2009 sind die Bewirtschaftungspläne und Maß-nahmenprogramme zur Gewässerbewirtschaftung aufzu-stellen. Die Frage der Kosten, mehrfach angesprochen,wird uns auch weiterhin beschäftigen. Bis zum Jahr 2010fordert die Wasserrahmenrichtlinie die Durchsetzung desKostendeckungsprinzips, einschließlich der umwelt- undressortbezogenen Kosten. Und hier wird deutlich: DieUmsetzung der Richtlinie ist ein Prozess, der über dasJahr 2015, dem Jahr, wo ein guter ökologischer und che-mischer Zustand der Oberflächengewässer sowie einmengenmäßig und chemisch guter Grundwasserzustanderreicht werden soll, und darüber hinaus gestaltet undparlamentarisch begleitet werden muss.
Abschließend lassen Sie mich sagen, dass auch die imGesetzentwurf aufgenommene Vorschrift über dieErleichterung für umweltorientierte Organisationen unsereZustimmung findet. Meine Damen und Herren, stimmenSie der Beschlussempfehlung des Umweltausschusseszu! – Vielen Dank.

(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der SPD)
Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, HerrAbgeordneter Jarchow.
Das Wort hat jetzt die Abgeordnete der CDU-Fraktion,Frau Vizepräsidentin Holznagel.
Renate Holznagel, CDU: Frau Präsidentin! MeineDamen und Herren! Die Knackpunkte sind benannt wor-den von meinen Vorrednern. Ich möchte zur Ermächti-gungsklausel noch ein bisschen in die Vergangenheitschauen.
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Nachdem das Umweltministerium bereits im Jahre 2002den Versuch unternahm, das Landeswassergesetz an dieWasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union und andas Wasserhaushaltsgesetz des Bundes anzupassen, wel-cher wegen grundlegender verfassungsrechtlicher Beden-ken vom Umweltausschuss und vom Landwirtschaftsaus-schuss zurückgewiesen wurde, liegt uns heute ein neuerGesetzentwurf zur Abstimmung vor. Die Wasserrahmen-richtlinie war bereits bis zum 22. Dezember 2003 in natio-nales Recht umzusetzen.
Nun werden mit dem ersten Gesetzentwurf zur Verwal-tungsmodernisierung des Landes Mecklenburg-Vorpom-mern und dem Gesetzentwurf zur Änderung des Wasser-gesetzes überfällige Anpassungen vorgenommen. Alleindie Tatsache, dass Mecklenburg-Vorpommern als letztesBundesland die Wasserrahmenrichtlinie umsetzt und einGesetz zeitgleich in drei Gesetzesvorhaben fortgeschrie-ben werden soll, macht das Unvermögen der Landesre-gierung deutlich. Die Neuregelung des Wassergesetzesinsgesamt steht schon sehr lange im Raum. Das hätteschon viel früher in Angriff genommen werden müssen. Esist zum Beispiel kein dringender Bedarf für die Änderungdes Landesnaturschutzgesetzes oder die Ausweisungeines Geoparks gewesen. Vielleicht hätten wir uns hiermehr mit dem Wassergesetz beschäftigen sollen.
Meine Damen und Herren, ein neues, modernes Lan-deswassergesetz hat zum Ziel, Gewässer als Bestandteildes Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere zusichern. Gleichzeitig soll es dem Wohl der Allgemeinheitund dem Nutzen Einzelner dienen. Genau hieran mangeltes dem vorgelegten Gesetzentwurf, denn ähnlich wie beider Meldung von FFH- und Vogelschutzgebieten ist der-zeit nicht geklärt, wie die mit der Umsetzung der Wasser-rahmenrichtlinie verbundenen Kosten finanziert werdensollen. Hierbei, meine Damen und Herren, meine ich nichtdie Kosten der Verwaltung – das ist uns vorgelegt wordenin etwa –, die seitens der Landesregierung im Rahmen desGesetzgebungsverfahrens nur mangelhaft dargestelltwurden, sondern vielmehr die Kosten, die mit der materi-ellen Umsetzung der Richtlinie auf die Grundstücks-eigentümer und -nutzer zukommen. Hier muss die Fragegestellt werden, wie der in der Wasserrahmenrichtliniegeforderte ökologische Zustand der Gewässer auch unterfinanziellen Gesichtspunkten realisiert werden soll. Eskann doch nicht angehen, meine Damen und Herren, dassmit diesen Kosten Landwirte und Grundstückseigentümerletztlich belastet werden. Hier kann es nur heißen: Wer dieMusik bestellt, der muss sie auch bezahlen.

(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der CDU)
Meine Damen und Herren, leider haben es die Landesre-gierung und sicher auch die Bundesregierung verabsäumt,sich an entscheidender Stelle und zu entscheidender Zeitin das Verfahren zur Richtliniengestaltung einzubringen.Denn nur so ist es zu verstehen, dass im Jahr 2000 eineRichtlinie und im Jahr 2002 ein Wasserhaushaltsgesetzverabschiedet wurde, deren Umsetzung für unser Landunüberwindbare materielle und finanzielle Hürden aufstel-len. Die in der Anhörung genannten 200 Millionen habenuns natürlich sehr erschrocken gemacht.
Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzent-wurf berücksichtigt diese Anforderungen meines Erach-tens nicht und soll lediglich die oberste Wasserbehördeermächtigen, durch Rechtsverordnung die zur Durch-führung von bindenden Rechtsakten der Europäischen

Gemeinschaft und zur Umsetzung von internationalenVereinbarungen erforderlichen Vorschriften zu erlassen.Meine Fraktion ist der Auffassung, dass die im Gesetzent-wurf vorgesehene Verordnungsermächtigung wesentlicheInteressen des Landes berührt, Herr Jarchow, nicht nurein Haar in der Suppe. Auf Vorgaben aus Brüssel und Ber-lin darf nicht aufgesattelt werden. Das ist uns wichtig. Umdiesem vorzubeugen, haben wir in den Beratungen zumGesetzentwurf die ausdrückliche Zustimmung des Land-tages eingefordert. Ich denke, das hat auch etwas mitVerantwortung der Abgeordneten zu tun. Dies wurde2002 vom Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss ein-stimmig auch so gesehen und der Gesetzentwurf wurdedeshalb zurückgewiesen. Leider wurde dies von Ihnen,meine Damen und Herren der Koalition, jetzt andersbetrachtet. Andere Länder haben hier auch andere Rege-lungen. Ich glaube, deswegen wäre es wichtig gewesen,das hier neu zu betrachten. 
Da die Landesregierung sich offensichtlich auch heutenicht in der Lage sieht – ich gestehe sehr gerne ein, dassdas sehr schwierig ist –, die Kosten für die Umsetzung derWasserrahmenrichtlinie in Mecklenburg-Vorpommern zubenennen, und die vorliegende Verordnungsermächti-gung zugunsten der obersten Wasserbehörde meinerFraktion zu weitreichend ist, lehnen wir den vorgelegtenGesetzentwurf ab. – Danke schön für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der CDU)
Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, FrauAbgeordnete.
Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Schwebs vonder Fraktion der PDS.
Birgit Schwebs, PDS: Frau Präsidentin! Meine Damenund Herren! 
Frau Holznagel, sicherlich, die Novellierung des Lan-deswassergesetzes war überfällig. Wir haben auch etwasüber die Gründe gehört. Aber wir können natürlich nichtnoch länger warten, nur weil wir die Kosten noch nichtkennen, die auf uns zukommen, und dann sagen wir, wirnovellieren erst, wenn wir die Kosten alle abschätzen kön-nen. Ab 2009 werden die Kosten erst bezifferbar sein.Jetzt werden die Maßnahmenpläne aufgestellt und imVorgriff darauf, das heißt, auf Maßnahmen, die noch garnicht bekannt sind, schon Kosten abzuschätzen, halte ichmindestens für spekulativ, genauso wie das Hantieren mithunderten von Millionen, die zeigen sollen, wie teuer dieUmsetzung werden könnte. Es ist einfach nicht seriös,zum heutigen Zeitpunkt zu sagen, so teuer wird es. Undich denke, die von den kommunalen Spitzenverbändenund der Opposition in den Raum gestellten Zahlen vonmehreren Millionen Euro gehören eindeutig in das Reichder Legenden und der Mythen, dass hier irgendwo einHorrorszenario aufgebaut werden soll, das uns bevor-steht, wenn wir diese EU-Wasserrahmenrichtlinie umset-zen sollen. 
Und, na ja, die Verordnung, ich habe auch Bauch-schmerzen damit, das gebe ich zu. Aber es ist ein ande-rer Vorschlag, den uns das Umweltministerium vorgelegthat als in der letzten Legislaturperiode zu dieser öffentli-chen Anhörung, auf die Sie sich bezogen haben. DieseVerordnung, die heute hier vorliegt, der Umweltministerhat es gesagt, bezieht sich auf die Umsetzung der Was-serrahmenrichtlinie und sie ist natürlich dadurch schoneingegrenzt. Ich möchte daran erinnern, eine umfassen-
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de Verordnungsermächtigung wurde gerade Anfang der90er Jahre durch die CDU-Regierung eingeführt. Seitherhat sich die CDU-Fraktion, ob in der Regierungsverant-wortung oder als Oppositionspartei, wenig um das Ver-waltungshandeln gekümmert.
(Beifall Hans-Heinrich Jarchow, SPD, und Barbara Borchardt, PDS)

Und ausgerechnet jetzt, bei der Umsetzung derEuropäischen Wasserrahmenrichtlinie befürchten Sie,dass die Landesregierung gesetzwidrig handelt undeuropäische Konzepte und internationale Vereinbarungennicht genau umsetzt oder sie zu scharf umsetzt. MeineMeinung ist, dass der Widerstand der Opposition reinpolitisch motiviert ist, weil der Umweltminister sein Res-sort politisch anerkannt, auch über politische Grenzenhinweg, bisher geführt hat. Das wird aus diesem Grundeso in Frage gestellt.
(Zuruf von Andreas Bluhm, PDS)

Ich denke, meine Damen und Herren, mit dem vorlie-genden Gesetzentwurf kommt Mecklenburg-Vorpom-mern seiner Pflicht bei der Umsetzung der Wasserrah-menrichtlinie, wenn auch verspätet, nach und wir solltendiesen Gesetzentwurf heute in der geänderten Fassungverabschieden. Ich bitte um Ihre Zustimmung.
(Beifall bei einzelnen Abgeordneten der PDS)

Präsidentin Sylvia Bretschneider: Vielen Dank, FrauAbgeordnete Schwebs.
Ich schließe die Aussprache. 
Wir kommen zur Einzelberatung über den von der Lan-desregierung eingebrachten Entwurf eines Ersten Geset-zes zur Änderung des Wassergesetzes des Landes Meck-lenburg-Vorpommern auf Drucksache 4/1445. DerUmweltausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf der Lan-desregierung entsprechend seiner Beschlussempfehlungauf Drucksache 4/1707 anzunehmen. 
Wir kommen zur Einzelabstimmung.
Ich rufe auf in Artikel 1 die Ziffer 1 entsprechend derBeschlussempfehlung des Umweltausschusses aufDrucksache 4/1707. Wer dem zuzustimmen wünscht, denbitte ich um ein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? –Stimmenthaltungen? – Damit ist in Artikel 1 die Ziffer 1entsprechend der Beschlussempfehlung des Umweltaus-schusses auf Drucksache 4/1707 mit den Stimmen ausSPD und PDS gegen die Stimmen der CDU angenommen.
Ich rufe auf in Artikel 1 die Ziffer 2 entsprechend derBeschlussempfehlung des Umweltausschusses aufDrucksache 4/1707. Wer dem zuzustimmen wünscht, denbitte ich um ein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? –Stimmenthaltungen? – Damit ist in Artikel 1 die Ziffer 2entsprechend der Beschlussempfehlung des Umweltaus-schusses auf Drucksache 4/1707 mit den Stimmen vonSPD und PDS gegen die Stimmen der CDU angenommen.
Ich rufe auf in Artikel 1 die Ziffern 3 bis 12 entsprechendder Beschlussempfehlung des Umweltausschusses aufDrucksache 4/1707. Wer dem zuzustimmen wünscht, denbitte ich jetzt um ein Handzeichen. – Wer stimmt dage-gen? – Stimmenthaltungen? – Damit sind in Artikel 1 dieZiffern 3 bis 12 entsprechend der Beschlussempfehlungdes Umweltausschusses auf Drucksache 4/1707 mit denStimmen von SPD und PDS gegen die Stimmen der CDUangenommen.

Ich rufe auf Artikel 2 sowie die Überschrift entsprechendder Beschlussempfehlung des Umweltausschusses aufDrucksache 4/1707. Wer dem zuzustimmen wünscht, denbitte ich um ein Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? –Stimmenthaltungen? – Damit sind der Artikel 2 sowie dieÜberschrift entsprechend der Beschlussempfehlung desUmweltausschuss auf Drucksache 4/1707 mit gleichemStimmverhältnis wie bei den vorherigen Abstimmungenangenommen.
Wir kommen zur Schlussabstimmung.
Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung imGanzen entsprechend der Beschlussempfehlung desUmweltausschusses auf Drucksache 4/1707 zuzustim-men wünscht, den bitte ich jetzt um ein Handzeichen. –Wer stimmt dagegen? – Stimmenthaltungen? – Damit istder Gesetzentwurf der Landesregierung entsprechendder Beschlussempfehlung des Umweltausschusses aufDrucksache 4/1707 mit den Stimmen von SPD und PDSgegen die Stimmen der CDU angenommen.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4: Erste Lesungdes Gesetzentwurfes der Landesregierung – Entwurfeines Gesetzes zu dem Staatsvertrag zwischen dem LandNiedersachsen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem LandMecklenburg-Vorpommern über die Norddeutsche Lan-desbank – Girozentrale –, Drucksache 4/1678, in Verbin-dung mit dem Antrag der Landesregierung – Zustimmungdes Landtages gemäß § 63 Absatz 1 der Landeshaushalts-ordnung Mecklenburg-Vorpommern, hier: Aufgabe derBeteilung am Stammkapital der Norddeutschen Landes-bank – Girozentrale, Drucksache 4/1680.

Gesetzentwurf der Landesregierung:Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen, dem LandSachsen-Anhalt und dem Land Mecklenburg-Vorpommern über die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale –(Erste Lesung)– Drucksache 4/1678 – 
Antrag der Landesregierung:Zustimmung des Landtages gemäß § 63Absatz 1 der LandeshaushaltsordnungMecklenburg-Vorpommernhier: Aufgabe der Beteilung am Stammkapital der Norddeutschen Landesbank – Girozentrale– Drucksache 4/1680 –

Das Wort zur Einbringung des Gesetzentwurfes derLandesregierung sowie zur Begründung des Antrages derLandesregierung hat die Finanzministerin des LandesMecklenburg-Vorpommern Frau Keler.
Ministerin Sigrid Keler: Frau Präsidentin! MeineDamen und Herren Abgeordnete! Mit der Drucksache4/1680 liegt Ihnen ein Antrag der Landesregierung vor, mitdem Sie um Ihre Zustimmung zur Aufgabe der Beteiligungdes Landes an der Nord/LB gebeten werden. In diesemZusammenhang steht auch der Ihnen mit der Drucksache4/1678 zur Abstimmung vorgelegte neue Staatsvertrag.
In einem Zeitungsinterview auf den Ausstieg des Lan-des Mecklenburg-Vorpommern angesprochen, hat derniedersächsische Finanzminister, mein Kollege Möllring,geäußert, das Land wolle lediglich Cash sehen. Das klingtabfällig und so, als ob der Ausstieg leichtfertig betriebenworden sei. Die unmittelbar nach dem Abschluss der Ver-
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